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Welche Rechte und Pflichten haben ehrenamtliche Betreuer?

Der ehrenamtliche Betreuer unterstützt den Betreuten dabei, seine Angelegenheiten rechtlich selbst

zu besorgen und macht von seiner Vertretungsvollmacht nur Gebrauch, soweit sein stellvertretendes

Handeln  erforderlich ist. Die Wünsche des Betreuten sind der Maßstab für die Betreuungsführung.

Beschränkungen greifen nur bei erheblicher Selbstgefährdung, bei fehlender Einsichts- und

Steuerungsfähigkeit. 

 

ANKÜNDIGUNG:  

Wünsche des Betreuten herausfinden
Persönlichen Kontakt halten
Berichte an Gericht und Kontrolle 
 Anspruch auf Aufwendungsersatz, Beratung und Schulung durch unseren
Verein und Haftung bei Pflichtverletzung

UNTERBRINGUNG
HAUSTIER IM
NOTFALL

Der Sozialpsychiatrische Dienst des
Landkreises prüft, ob im Rahmen einer
akuten Krisenhilfe für eine temporäre
notwendige Unterbringung des Haustieres in
einer Tierpension  Kosten getragen werden
können.

In jedem Fall ist Vorab der zuständige
Sozialarbeiter des SPDI zu kontaktieren. 
oder Sie fragen im Tierheim in Blösien nach.
 

Haben wir Ihr interesse geweckt? 
Melden Sie sich bei der Koordinatorin des Ehrenamtes des Betreuungsverein e.V. Merseburg  

Tel. 0157/ 850 384 96

Das MDR Fernsehen besuchte den
Betreuungsverein und unseren Stammtisch
am 04.05.2026. 
Die Aufregung war groß bei uns, aber es hat
sich gelohnt , denn wir haben dadurch neue
Interessenten als Fremdbetreuer erhalten
und es gibt eine Vielzahl an Anfragen eine
Vorsorgevollmacht abzuschließen!

Wie werde ich ehrenamtlicher Betreuer?
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